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1. Einleitung 

Diese Benutzungsordnung, dient der zweckmässigen und ordentlichen Belegung der Taxistandplätze (Art. 12 Taxigesetzt) sowie Taxiwarteräume auf 

dem Gemeindegebiet. Die Benutzungsordnung wurde mit Beschluss vom 7. November 2022 durch den Gemeindevorstand erlassen. 

2. Geltungsdauer 

01. September 2022 – 31. August 2027 

3. Verordnung zum Taxigesetz der Gemeinde St. Moritz 

Art. 6 Benutzungsordnung für Standplätze (Art. 12 Taxigesetz) 

1 Lenker von Taxifahrzeugen müssen bei der Benutzung von Taxistandplätzen auf alle anderen Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht nehmen 
und dürfen dabei niemanden behindern. 

2Insbesondere folgendes Verhalten ist für Taxifahrzeuglenker verboten: 
a) das Freiwerden eines Taxistandplatzes auf öffentlichem Grund (inklusive öffentlichen Parkplätzen) abwarten; 
b) die Wegfahrt verzögern, um andere Taxilenker in der Benutzung des Standplatzes zu benachteiligen; 
c) sich als Lenker vom abgestellten Taxifahrzeug entfernen 

4. Standplätze 

Mit Beschluss vom 27. Juni 2022 bezeichnete der Gemeindevorstand die für Taxi bestimmten Standplätze auf öffentlichem Grund. Einzelheiten sind 

im Taxigesetzt der Gemeinde St. Moritz (Art. 12 – 16), in der Vorordnung zum Taxigesetz (Art. 6) und in der Rubrik «8. Ordnung einzelne 

Standplätze» der Benutzungsordnung geregelt. 

Wenn Standplätze nicht verfügbar sind, bzw. durch Baustellen, Anlässe etc. besetzt werden, ist die Gemeindepolizei besorgt, temporäre Lösungen 

anzubieten.  

5. Warteräume 

Aufgrund von Bedarfsabklärungen durch die Gemeindepolizei St. Moritz sind sogenannte Warteräume für Taxifahrzeuge mit Standplatzbewilligung 

der Gemeinde St. Moritz eingerichtet worden. Es handelt sich dabei nicht um zusätzliche Standplätze gemäss Art. 12 Taxigesetz. Einzelheiten sind in 

der Rubrik «9. Ordnung einzelne Warteräume» der Benutzungsordnung geregelt. 

Nach Bedarf können durch die Gemeindepolizei weitere Warteräume eingerichtet werden. 
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6. Verwarnungen, Verwaltungsmassnahmen und Strafbestimmungen 

Art. 25 - 26 Taxigesetz und Art. 9 - 10 Verordnung zum Taxigesetz 

7. Auflistung Taxistandplätze und Taxiwarteräume auf dem Gemeindegebiet St. Moritz 

Standplätze (Art. 12 Taxigesetz)  Warteräume (Benutzungsordnung) 

Standort Anzahl 24 h Anzahl (Nacht) 

21:00 – 05:00 h 

Seite  Standort Anzahl Taxi Seite 

Plazza dal Mulin 1 - 3  Bahnhofplatz, Rampe/Güterschuppen RhB 2 16 

Plazza da Scoula 2 - 4  Chasellas Talstation, Wendeplatz (max. 15 min) 4 17 

Via Quadrellas, Parkhausdach 2 - 5  Total 6  

Via Maistra, Hauser 2 - 6     

Via dal Bagn, Schweizerhof - 3 7     

Via dal Bagn, Pomatti 2 - 8     

Via Serlas, Palace 1 4 - 9     

Via Serlas, Palace 2 - 7 10     

Bahnhofplatz 7 - 11     

Via dal Bagn, Coop 1 - 12     

Via dal Bagn, Piz 1 - 13     

Plazza Rosatsch 2 - 14     

Via Mezdi, Kempinski 2 - 15     

Total  26 10      
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8. Ordnung einzelne Standplätze (Art. 12 Taxigesetz) 

Standort Anzahl Ordnung 

Plazza dal Mulin 

 

 

1 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Plazza da Scoula 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung 

Schulhaus aufgestellt werden. 

Die Zufahrt zu den Parzellen 75/76 muss zwingend 

freigehalten werden. 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via Quadrellas, Parkhausdach 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via Maistra, Hauser 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung Steffani 

Kreisel aufgestellt werden. 

Zufahrt zur Fussgängerzone muss jederzeit 

gewährleistet sein (3m für Notfallfahrzeuge) 

Entlang des Kreisels (Front) muss ein Durchgang von 1.5 

m (Trottoir, siehe gelbe Markierung) freigehalten 

werden. 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz (klein) 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) ab Frühling 2023 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via dal Bagn, Schweizerhof 

 

 

3 Einschränkungen 

21:00 – 05:00 Uhr als Standplatz. 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung Via 

Serlas aufgestellt werden. 

 

Zufahrt inkl. Güterumschlag für Hotelgäste muss 

jederzeit gewährleistet sein. 

 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz (klein) 

Bodenmarkierung: 

keine 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via dal Bagn, Pomatti 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via Serlas, Palace 1 

 

 

4 Einschränkungen 

keine 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung 

Haupteingang Badrutt’s Palace Hotel ab 

Parkverbotssignal aufgestellt werden. 

Die Taxifahrzeuge müssen entlang des Fahrbandrandes 

aufgestellt werden, so dass zwischen den Taxis und der 

Hausfassade ein Durchgang für Fussgänger frei bleibt. 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

keine 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via Serlas, Palace 2 

 

 

7 Einschränkungen 

21:00 – 05:00 Uhr als Standplatz. 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung Steffani 

Kreisel ab Parkverbotssignal aufgestellt werden. 

Die Taxifahrzeuge müssen entlang des Fahrbandrandes 

aufgestellt werden, so dass zwischen den Taxis und der 

Hausfassade ein Durchgang für Fussgänger frei bleibt. 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

keine 
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Standort Anzahl Ordnung 

Bahnhofplatz 

 

   

7 Einschränkungen 

keine 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung 

Busterminal aufgestellt werden. 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via dal Bagn, Coop 

 

 

1 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via dal Bagn, Piz 

 

 

1 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Plazza Rosatsch 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

2.50 parkieren Verboten (Art. 30) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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Standort Anzahl Ordnung 

Via Mezdi, Kempinski 

 

 

2 Einschränkungen 

Keine 

Parkordnung 

Frei 

Signalisation 

4.17 parkieren gestattet (Art. 48) mit Zusatz 

Bodenmarkierung: 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
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9. Ordnung einzelne Warteräume (Benutzungsordnung) 

Standort Anzahl Taxifahrzeuge Ordnung 

Bahnhofplatz, Rampe/Güterschuppen RhB 

 

 

4 Einschränkungen 

Das Einladen von Fahrgästen ist untersagt. 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen seitlich der Mauer entlang 

abgestellt werden, damit das Parkieren der Fahrzeuge 

auf den gegenüberliegenden Parkplätzen nicht 

behindert wird. 

Die Taxifahrzeuge müssen mit Front in Richtung 

Taxistandplätze aufgestellt werden. Die abgebildete 

Reihenfolge muss eingehalten werden. 

Abgestellte Taxifahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen 

sowie ausserhalb von gekennzeichneten Standplätzen 

oder andere Taxi-Warteräume auf dem Bahnhofareal 

werden nicht toleriert (Art. 20 Abs. 1 und Art. 26 

Taxigesetz). Gemäss der Vereinbarung zwischen der 

Gemeinde St. Moritz und der Rhätischen Bahn AG ist 

das Taxigesetz der Gemeinde St. Moritz auf dem 

Bahnhofareal St. Moritz anwendbar. 

Signalisation 

keine 

Bodenmarkierung: 

keine 
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Standort Anzahl Taxifahrzeuge Ordnung 

Chasellas Talstation, Wendeplatz 

 

 

2 Einschränkungen 

Max. 15 min Wartezeit. Ein- und Ausladen von 

Fahrgästen ist gestattet. 

Parkordnung 

Die Taxifahrzeuge müssen seitlich dem Bach entlang 

abgestellt werden, damit der Wendeplatz genutzt 

werden kann. 

Die Taxifahrzeuge müssen mit der Front in Richtung St. 

Moritz Dorf aufgestellt werden. 

Signalisation 

keine 

Bodenmarkierung: 

keine 

  


